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Eberhard Zrhr. von küntzberg, vogelfrei (Zs. d. Sav.-Stiftg. 
f. RG. 58, Germ. Abt., 1938 IStutz-Zestschrift], 525—5ZZ). - vogelfrei 
hat einen guten und bösen Sinn, es kann vollkommene Zreiheit, 
Unbeschränktheit oder den versagten Rechtschutz oder -frieden be­
deuten. Zugrunde liegt die Vorstellung des Vogels, der sich durch die 
Luft bewegen kann, des aasfressenden Vogels, des Aneignungs­
rechtes über Vögel und schließlich, wie li. vermutet, die des wehrlosen 
Vogels bei Schützenfesten. v. v. G.

Leo Leesment, Pflugraub im INA. (Zs. d. Sav.-Stiftg. f. RG. 58, 
Germ. Abt., 1938 Stutz-Kestschrift), 534—547). - Klärt, ausgehend 
von der Stelle Sachsensp. II 13 §4, die bisher nicht richtig erkannte 
Bedeutung dieses Begriffs als Terminus für die Beraubung des 
Pfluges, speziell den Raub der Zugtiere vom Pflug. h. W.

Fr. Klinker, Das Zunftwesen der mittelalterlichen Städte Deutsch­
lands, seine Entstehung, Organisation und wirtschaftliche Bedeutung. 
Burg a. d. wupper o. I. I19ZH, Niederrhein. verl.; 52 S. vie 
ohne selbständige Quellenbenutzung aus der wissenschaftlichen Lite­
ratur schöpfende Broschüre berichtet von den verschiedenen Theorien 
über die Entstehung der Zünfte, stellt deren Betätigungen nach allen 
Seiten dar und würdigt ihre wirtschaftlichen Bestrebungen, v. v. G.

Eberhard Schmieder, Unterkäuser im Mittelalter. Ein Beitrag zur 
Wirtschafts- und Handelsgeschichte vornehmlich Süddeutschlands 
(vierteljahrsschr. f. Sozial- u. Wirtschaftsgeld). ZO, 1937, 229—260).

vs. führt die Unterkäufer (Handelsvermittler, Mäkler, Makler), 
in denen er eine Art der der städtischen Behörde verantwortlichen 
Beamten sieht, auf die litchoffaere zurück und stellt ihre Tätigkeit 
namentlich in süddeutschen Städten während des späten Mittelalters 
dar. v. o. G.

Georg Frommhold, Der altfränkische Erbhof. Ein Beitrag zur 
Erklärung des Begriffs der „terra salica" (Unters. ;. vt. Staats- u. 
RG. 148). Breslau 1938, Märtin; 44 5. vf. trägt zusammen, 
was uns die Quellen über die rechtliche Sonderstellung der „terra 
salica" zu bieten vermögen, und bemüht sich, eine Beziehung zu dem 
sächsischen handgemal herauszuarbeiten. v. o. G.

Pier 5ilverio Leicht, II nome dell'azione nei decretisti e nei 
decretalisti (Zs. d. Sav.-Stiftg. f. RG. 58, Ran. übt. 27, 1938 IStutz- 
Festschrift], 81—9Z). - Behandelt den Gegensatz formeller Anklage­
erhebung (durch ein Libell) im römischen und formloser, auf der 
„aequitas canonica" beruhender im kanonischen Recht. lv. h.

pietro vaccari, Nota sul diritto canonico nei suoi rapporti col 
diritto civile nei secoli XII—XIV (Zs. d. Sav.-5tiftg. 58, Kan. Abt. 27, 
1938 (Stutz-Festschrift], Z48—363). - Die Einwirkungen des kano­


